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hannover (nds). ein weiterer wichtiger schritt für 
die Betriebssicherheit im digitalfunk für Behör-
den und Organisationen mit sicherheitsaufgaben 
(BOs) wurde gemacht.

die zentrale Polizeidirektion niedersachsen führt 
mit dem Verantwortlichen für Objektfunkversor-
gung in niedersachsen, arndt Linnemann, Mitar-
beiter der autorisierten stelle digitalfunk nieder-
sachsen (asdn), ein interview durch.

der digitalfunk für die einsatzkräfte der BoS ist in nie-
dersachsen flächendeckend eingeführt und hat den 
bisherigen Analogfunk nahezu vollständig abgelöst. 
Hiermit stellt das Land Niedersachsen die flächende-
ckende funkversorgung außerhalb von gebäuden si-
cher. die objektfunkversorgung, also die Versorgung 
innerhalb von gebäuden oder tunnelanlagen, obliegt 
unter umständen dem gebäudeeigentümer bzw. Be-
treiber. die ASdn wird hier jedoch beratend tätig. 

nach und nach werden immer mehr objekte jeglicher 
Art mit einer objektfunkanlage ausgestattet, damit 
auch innerhalb dieser eine funkkommunikation si-
chergestellt ist.

im März 2016 wurde deshalb eine spezielle richtli-
nie von der ASDN veröffentlicht. Diese soll eine ein-
heitliche Verfahrensweise und damit einhergehende 
Qualitätssicherung bei der inbetriebnahme von ob-
jektfunkanlagen sicherstellen, sodass zukünftig auch 
innerhalb von Objekten, insbesondere in öffentlichen  
einrichtungen, krankenhäusern, tunnelsystemen etc., 
eine gute funkverbindung sichergestellt ist.

der 
gesprächspartner:

Arndt linnemann
dipl.-ing. (fh) 
nachrichtentechnik

zuständiger objekt-
funk-Verantwortlicher 
bei der ASdn und 
Autor der richtlinie 
„Vorgaben für planer 
und errichter von 
BoS-objektfunkan-
lagen in niedersach-
sen“.

Stabsraum der leitstelle des ASdn

die Objekt-
funkversorgung 
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Herr Linnemann, immer wieder gab es in der 
Vergangenheit Beschwerden von Einsatzkräften 
über die schlechte Funkverbindung in Objekten. 
Wie kommt das und was ist das Ziel von Objekt-
funkversorgung?

die ca. 500 niedersächsischen Basisstationen (Sen-
detürme) stellen die flächenfunkversorgung (sog. 
freifeldversorgung) sicher. funkwellen durchdringen 
jedoch nicht jede Baustruktur von gebäuden. Moderne 
Baustoffe wie z. B. Stahlbeton oder metallbedampfte 
fensterscheiben haben eine abschirmende wirkung. 
um jedoch auch innerhalb von gebäuden eine funk-
versorgung sicherzustellen, sind daher häufig beson-
dere objektfunkversorgungsanlagen erforderlich.

Sie sind Autor der niedersächsischen Richtlinie 
„Vorgaben für Planer und Errichter von BOS 
Objektfunkanlagen in Niedersachsen“ und u. a. 
im Bereich der Objektversorgung als Verantwort-
licher bei der ASDN eingesetzt. Aus welchem 
Grund war die Entwicklung dieser speziellen 
Richtlinie notwendig?

in niedersachsen steigt die Anzahl von Anträgen für  
BoS funkanlagen zur objektversorgung rasant. das 
Anzeigeverfahren und grundlegende Messungen wer-
den von der BdBoS vorgegeben.  diese grundlegen-
den Messdaten reichen jedoch häufig nicht aus, um 
eine kompatibilität auf das bundeseinheitliche BoS-
digitalfunknetz zu gewährleisten. durch die einfüh-
rung der richtlinie soll künftig das Verfahren für den 
einbau einer objektfunkanlage vereinheitlicht und so-
mit sämtliche Abläufe gesichert werden. 

Was ist Inhalt der Richtlinie?

das dokument gibt detailliert vor, welche unterlagen 
zu welchem zeitpunkt einzureichen sind. So wird die 
datenqualität erhöht und dank sorgfältiger prüfung 
verhindert, dass die objektfunkanlagen einen negati-
ven Einfluss auf das BOS Netz haben. Darüber hinaus 
ist sichergestellt, dass auch nach einem wechsel des 
Gebäudeeigentümers oder der Wartungsfirma, Daten 
dauerhaft zur Verfügung stehen, die eine ordnungsge-
mäße wartung und schnelle entstörung der Anlagen 
ermöglicht.

Für wen gilt die Richtlinie?

die richtlinie gilt für planungsbüros, die objektfunkan-
lagen in niedersachsen planen und für die firmen, die 
diese planungen dann umsetzen. diesen werden re-
gelungen an die hand gegeben, die  ihnen helfen, eine 
funkanlage reibungslos und ohne zeitlichen Verzug in 
Betrieb zu nehmen und wir erhalten eine umfangreiche, 
qualitativ hochwertige dokumentation der Anlage.

Aber auch die jeweilige Behörde oder organisation 
mit Sicherheitsaufgaben kann sich mit hilfe des doku-
ments einen Überblick verschaffen, was der Fachpla-
ner bzw. errichter der Anlage zu liefern hat.

Gibt es gesetzliche bzw. rechtliche Vorgaben für 
den Bau einer Objektfunkanlage?

diesbezügliche Vorgaben sind in erster linie im nds. 
Brandschutzgesetz verankert und somit auf die Be-
lange der feuerwehren ausgerichtet. darüber hinaus 
spiegeln sich für bestimmte Sonderbauten explizite 
regelungen beispielsweise in der Versammlungsstät-
ten Verordnung, der richtlinie zum Ausbau und Be-
trieb von tunnelanlagen oder der nds. Bauordnung 
wieder.
da die funkkommunikation innerhalb von gebäuden 
nicht nur für die feuerwehren sondern auch für die 
polizei und den rettungsdienst einsatztaktisch von 
großer Bedeutung ist, ist die Schaffung effektiver 
rechtlicher rahmenbedingungen in Bezug auf die er-
richtung von objektfunkanlagen bereits gegenstand 
entsprechender Befassungen im innenresort.

In welcher Verantwortung stehen die Objektbe-
treiber?

wie bereits beschrieben, sind Betreiber von objekten 
im einsatztaktischen Bedarfsfall verpflichtet, die Pla-
nung und inbetriebnahme der  objektfunkanlage zu 
veranlassen.
zum anderen sind diese objektbetreiber auch für den 
Betrieb der Anlage verantwortlich. So ist die funkanla-
ge regelmäßig zu warten und bei funktionseinschrän-
kungen oder fehlfunktionen umgehend eine instand-
setzung zu veranlassen.

Wer ist für die Initiierung des Prozesses verant-
wortlich?

nachdem in der Baugenehmigung eine Sicherstellung 
der funkversorgung gefordert wurde, ist die vom ob-
jekteigentümer beauftragte Fachplanungsfirma für die 
initialisierung des Anzeigeverfahrens verantwortlich. 
Sie hat zunächst messtechnisch nachzuweisen, dass 
eine objektfunkanlage erforderlich ist. Sofern dies der 
fall ist, ist eine kontaktaufnahme mit der jeweils betei-
ligten BoS und der ASdn erforderlich, um das weitere 
Vorgehen zu erörtern.

Was bedeutet das also für die Einsatzkraft, die 
im Rahmen eines Einsatzes feststellt, dass ein 
Objekt offenbar nicht ausreichend versorgt ist? 
Welche Schritte sind hier vorzunehmen?

Vorab möchte ich darauf hinweisen,  dass der ob-
jekteigentümer grundsätzlich keine Verpflichtung hat, 
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eine funkversorgung im objekt nachträglich zu instal-
lieren, sofern dieses bei dem Bau des objekts recht-
lich nicht erforderlich war. 

wenn bei der Baugenehmigung keine funkversorgung 
im objekt, entsprechend der rechtlichen grundlage, 
gefordert wurde, hat der objekteigentümer grundsätz-
lich keine Verpflichtung dies nachzuholen. Dennoch 
sollte das problem von der einsatzkraft an die eigene  
dienststelle bzw. die zuständige taktisch technische 
Betriebsstelle (ttB) des zuständigen netzabschnittes 
gemeldet werden. wichtig ist hierbei, dass sich feu-
erwehr, rettungskräfte und polizei mit ihren Bedarfen 
austauschen. im falle einer möglichen gebäudeer-
weiterung bzw. -veränderung kann vom Bauamt eine 
objektfunkanlage gefordert werden. Auch ist es mög-
lich, dass der eigentümer freiwillig eine Anlage um- 
oder nachrüstet.

Welche Objekte sind in Niedersachsen bereits mit 
Objektfunkversorgung ausgestattet?

in niedersachsen sind bereits diverse objekte mit 
einer entsprechenden funkanlage ausgestattet, z.B. 
logistikhallen, einkaufszentren, krankenhäuser, 
Sporthallen, Stadien oder auch Straßentunnel, wie der 
wesertunnel. je nach region und objektart handelt 
es sich dabei um eine autarke oder eine netzgebun-
dene Versorgung. eine kombination aus beiden Ver-
sorgungsarten ist ebenfalls möglich. An dieser Stelle 
möchte ich darauf hinweisen, dass auch die hanno-
verschen Verkehrsbetriebe, also die Üstra, eine netz-
gebundene objektfunkanlage für die u-Bahn-Statio-
nen verwenden.

Welche Feststellungen haben Sie mit dem Einsatz 
von Objektfunkanlagen bislang treffen können?

durch den einbau von objektfunkanlagen konnte die 
funkversorgungsqualität deutlich verbessert werden, 
so dass ein sicherer funkbetrieb auch innerhalb von 
objekten gewährleistet ist. hinsichtlich der datenqua-
lität und Sicherstellung der Versorgungsgüte ist eine 
positive entwicklung mit einführung der Vorgaben und 
einheitlichen Verfahrensabläufen zu verzeichnen.

Es wurde eine Arbeitsgruppe in Sachen Objekt-
versorgung gegründet. Wer ist alles an der AG 
beteiligt und welches Ziel wird verfolgt?

Als die Vorgaben aus niedersachsen im juni 2016 auf 
der fachtagung objektfunk des Bundesverbandes 
objektfunk deutschland (BodeV) von mir vorgestellt 
wurden, kam von vielen Fachfirmen der Einwand, 
„jetzt kocht auch noch jedes Bundesland sein eigenes 
Süppchen“. diese kritik wurde aufgenommen. wir ar-
beiten jetzt in einer Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen 

und Vertretern aus den fünf Bundesländern Bremen, 
hessen, Schleswig-holstein, nordrhein-westfalen 
und niedersachsen zusammen. ziel ist es ein ge-
meinsames dokument zunächst für die beteiligten 
fünf Bundesländer zu entwickeln, in dem die bereits 
vorhandenen Vorgaben fortgeführt und ergänzt wer-
den. Geplanter Veröffentlichungstermin ist Ende des 
2. Quartals 2017.

Gibt es weitere Planungen in Bezug auf die Ob-
jektfunkversorgung? 

wenn das neue dokument fertiggestellt ist, werden 
wir es den übrigen Bundesländern vorstellen und zur 
nutzung anbieten. dieses sollte dann die Basis für 
bundeseinheitliche regelungen bilden. 

Weitere Informationen zum Thema Objektfunkversor-
gung sind auf der Homepage der ASDN unter 
www.a-s-d-n.de zu finden.

kontakt:
Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen
ASDN - Dez. 44.4.
Tannenbergallee 11
30163 Hannover
Tel. 0511/ 9695 - 4447
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